
Das Technische Komitee Gerätturnen hat folgende Regelungen für
Wettkampfveranstaltungen des Fachgebietes Gerätturnen im Deutschen
Turner-Bund (Veranstalter) zur Übersicht und Information aufgeführt.

Auszug aus der gültigen Rahmenordnung

Startrecht für ausländische Mitglieder
Ausländische Mitglieder, die ihren ständigen Wohnsitz (Lebensmittelpunkt) in Deutschland
haben, werden bezüglich des Startrechts wie Deutsche behandelt.

Einschränkungen für den Fachbereich Olympische Sportarten:
An Qualifikationswettkämpfen im Rahmen Deutscher Einzelmeisterschaften dürfen
Ausländer/-innen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland nur außer Konkurrenz teilnehmen.
Zu Finalkämpfen werden sie nicht zugelassen.

Ausführungsbestimmungen
Zur Erfüllung der geforderten Voraussetzungen muss die nachfolgende Bedingung erfüllt
sein:
Der ständige Wohnsitz oder dessen Wechsel muss bei der Beantragung des Startpasses
bzw. des Startrechts durch Kopie der Anmeldung bei der amtlichen Meldebehörde oder
eines anderen amtlichen Dokuments (Reisepass, Personal- oder Kinderausweis)
nachgewiesen werden.

Ziffer 4.1      Kleidung
Das Tragen des Bundesadlers ist auf der Delegations-, Trainings- und Wettkampfkleidung
nur bei offiziellen Anlässen der Nationalmannschaft bzw. der DTB-Vertretung gestattet.

Auszug aus der gültigen Passordnung

2.2.3.1    Die Gültigkeitsdauer des Startpasses beträgt fünf Kalenderjahre.
2.2.5.1    Die Gültigkeit endet vorzeitig bei

b)   Unbrauchbarkeit infolge Verschmutzung, Beschädigung u.ä.
c) Unbrauchbarkeit wegen unzulässiger Eintragungen, Korrektur oder
      Streichungen

    Zweitstartrecht
4.1.3.2    b) Ein Wechsel des Zweitstartrechts für einen neuen Zweitverein oder die

   Aufhebung des Zweitstartrechts ( Rückwechsel zum Stammverein ) gelten als
   Vereinswechsel und bewirken die hierfür vor Erteilung der Starterlaubnis
   vorgesehenen Sperren. Bei Rückwechsel zum Stammverein ist die neue
   Starterlaubnis zur eindeutigen Kennzeichnung im Bereich „Zweitstartrecht“ zu
   vermerken.

Besondere Hinweise:
- Das Zweitstartrecht kann zeitlich nicht befristet werden, sondern gilt genau so lang

wie das Erststartrecht.
- Ab dem Zeitpunkt der Freigabe des Zweitstartrechts durch den Stammverein ist ein

Start in Mannschaftswettkämpfen für den Stammverein nicht mehr möglich.



Auszug aus der Fachgebietsordnung GT

Einzel- und Mannschaftsstartberechtigungen

Jede/r Turner/in kann in einem Kalenderjahr nur an einem DTB-Meisterschaftswettkampf
(auch Deutschland-Cup) auf Bundesebene teilnehmen. Ausgenommen sind die Deutschen
Mehrkampfmeisterschaften und der Deutschland-Pokal der Mehrkämpfe, da diese zum
separaten Fachgebiet Mehrkämpfe gehören.

Ein/e Turner/in kann innerhalb eines Kalenderjahres in  verschiedenen Wettkampfstufen im
Mannschaftswettbewerb für einen Verein turnen. Hat er/sie in einer höheren Wettkampfstufe
geturnt, kann er/sie in einer niedrigeren Wettkampfstufe, während des Kalenderjahres, nicht
mehr starten.

Die beiden Startbereiche Einzel und Mannschaft werden, bezüglich der Startberechtigung,
unabhängig behandelt.

Gesundheitszeugnis
Turnerinnen der A/B-Kader und Turner der A/B/C-Kader müssen am Wettkampftag ein
gültiges Gesundheitszeugnis des Verbandsarztes oder Fachgebietsarztes vorlegen.
Alle anderen Teilnehmer/innen müssen am Wettkampftag ein gültiges Gesundheitszeugnis
vorlegen, das von einer/m Orthopädin/en und oder einer/m Fachärztin/arzt Sportmedizin
ausgestellt worden ist. Wird dieses nicht explizit aus der Ausschreibung ersichtlich, so gilt
der Leitfaden. Bei einem Verstoß ist kein Start möglich.

Verwarnung
Trainern/-innen, deren Turner/Turnerinnen bei Wettkämpfen auf Bundesebene technisch
ungenügende Elemente anbieten, wird noch während der Veranstaltung durch die
Wettkampfleitung eine Verwarnung ausgesprochen. Im Wiederholungsfalle behält sich das
Technische Komitee weitere Schritte vor.
Der/die Trainer/in ist verpflichtet während des Wettkampfes sportartgerechte Sportkleidung
zu tragen. Die Wettkampfleitung behält sich das Recht des Verweisens aus dem
Wettkampfinnenraum vor.

Trainer/innen-Lizenzen
Bei Wettkämpfen nach gültigem Code de Pointage und dem AK-Programm ist die Betreuung
im Innenraum nur Trainerinnen und Trainern gestattet, die im Besitz einer gültigen
Trainerlizenz ab C sind. Die Wettkampfleitung behält sich das Recht vor, die Lizenzen zu
kontrollieren.

Anzahl der Trainer/innen bei Mannschaftskämpfen
Für die komplette Mannschaft im Innenraum beträgt die erlaubte Anzahl 2 Trainer oder
Trainerinnen, bzw. 1 Trainer und eine Trainerin. Bei Zuwiderhandlung gelten die Abzüge der
gültigen Wertungsbestimmungen der FIG.

Videoaufnahmen
Videoaufnahmen im Innenraum sind nur mit Erlaubnis der Wettkampfleitung gestattet.
Videoaufnahmen sind als Beweisführung zur Beanstandung der Bewertung nicht
zugelassen. Bei Wettkämpfen, die nach gültigen int. Wertungsvorschriften durchgeführt
werden gelten die entsprechenden Vorgaben des CdP.

Auszug aus den Ausschreibungen

Regelungen Zulassung
Grundsätzlich gelten die gültigen FIG-Regelungen. Nationale Regelungen sind den
Ausschreibungen zu entnehmen.



Regelungen  Geräte

Sprung
 Tisch  Deutsche Meisterschaften, Deutsche Jugendmeisterschaften

    Deutschland-Pokal, Turntalent-Pokal (w,m)
    Kaderturn-Cup (w)
    Bundesliga, Regionalliga
    Deutschland-Cup
    Deutsche Seniorenmeisterschaften

Deutsche Mehrkampfmeisterschaften
    Deutschland-Pokal der Mehrkämpfe
 Tisch oder Pferd Bundesfinale ‚Jugend Trainiert Für Olympia‘

Sprungbretter

Grundsätzlich sind bei allen Wettkämpfen auf Bundesebene nur FIG-zugelassene Geräte zu
benutzen, insbesondere die Sprungbretter, die zur Geräteausstattung gehören. Zusätzliche
Sprungbretter (nicht FIG-Zulassung) dürfen nur auf Antrag mit Genehmigung durch die
Wettkampfleitung benutzt werden und müssen allen Turner/innen der
Wettkampfveranstaltung zur Verfügung stehen.
Die Benutzung eines zusätzlichen Brettes als Unterlage für das Sprungbrett am
Stufenbarren, Parallelbarren und Schwebebalken wird am Wettkampfort zu Beginn des
Einturnens zum ersten Wettkampfdurchgang entschieden.

Die Geräte- und Mattennorm entspricht grundsätzlich der FIG-Norm, es sei denn, dass in der
Ausschreibung eine andere Norm festgelegt wird.


